7. OKTOBER 2024 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 17. Februar 2021 über Materialien und Gegenstände aus Metall und Legierung, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen


(Belgisches Staatsblatt vom 16. September 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST VOLKSGESUNDHEIT, SICHERHEIT DER NAHRUNGSMITTELKETTE UND UMWELT


7. OKTOBER 2024 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 17. Februar 2021 über Materialien und Gegenstände aus Metall und Legierung, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund des Gesetzes vom 24. Januar 1977 über den Schutz der Gesundheit der Verbraucher im Bereich der Lebensmittel und anderer Waren, des Artikels 3 Nr. 2 Buchstabe a), ersetzt durch das Gesetz vom 22. März 1989;

	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 17. Februar 2021 über Materialien und Gegenstände aus Metall und Legierung, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen;

	Aufgrund des Beschlusses M (2022) 12 des Benelux-Ministerkomitees vom 17. Okto-ber 2022 über Materialien oder Gegenstände aus Metallen und Legierungen, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen;

	Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 12. Januar 2024;

	Aufgrund des Antrags auf Begutachtung binnen einer Frist von dreißig Tagen, der am 14. März 2024 beim Staatsrat eingereicht worden ist, in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

	In Erwägung des Beschlusses des Staatsrates vom 15. März 2024 kein Gutachten abzugeben;

	Aufgrund von Artikel 84 § 5 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

	Auf Vorschlag des Ministers der Landwirtschaft und des Ministers der Volksgesundheit


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


	Artikel 1 - In Artikel 6 des Königlichen Erlasses vom 17. Februar 2021 über Materialien und Gegenstände aus Metall und Legierung, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, werden die Paragraphen 2 und 3 wie folgt ersetzt:

	"§ 2 - In Abweichung von § 1 werden für alle Materialien und Gegenstände aus Metall und Legierung, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln, die noch nicht als Endprodukte gelten, in Berührung zu kommen, mindestens die Nummern 1, 1/1, 2, 3 und 5 der Konformitätserklärung gemäß dem Muster in Kapitel 2 der Anlage zu vorliegendem Erlass ausgefüllt.

	§ 3 ­ In Abweichung von § 1 wird sowohl für Teile, die bei der Montage eines Produktionsprozesses verwendet werden, als auch für einen vollständigen Produktionsprozess in einer selben Niederlassung der Lebensmittelindustrie bei Fehlen einer Konformitäts-erklärung eine Herangehensweise auf der Grundlage einer Risikobewertung angewandt. Diese Risikobewertung wird den zuständigen Behörden auf deren Ersuchen zur Verfügung gestellt."


	Art. 2 - In Kapitel 2 der Anlage zu demselben Erlass wird eine Nr. 1/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"1/1. Identität und Anschrift des Unternehmers, der die Konformitätserklärung ausstellt,".


	Art. 3 - Der für Landwirtschaft zuständige Minister und der für die Volksgesundheit zuständige Minister sind, jeder für seinen Bereich, mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 7. Oktober 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Landwirtschaft
D. CLARINVAL

Der Minister der Volksgesundheit
F. VANDENBROUCKE

